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RS UVS Kärnten 1998/10/28 KUVS-K1-
1504/5/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1998

Rechtssatz

Überläßt es der Beschuldigte als handelsrechtlicher Geschäftsführer der Zulassungsbesitzerin einem Lenker einen

überladenen Sattelkraftfahrzeugzug - vorliegend Überschreitung des zugelassenen Gesamtgewichtes von 40.000 kg

um 5.700 kg - so ist er verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich, wenn er nicht konkret darlegt, welche Maßnahmen

von ihm getro8en wurden, um derartige Verstöße zu vermeiden, insbesondere wann, wie oft und auf welche Weise

von ihm Kontrollen der Angewiesenen vorgenommen werden. Das Verlassen auf einen Ladeschein und das Anweisen

an die Lenker allein kann nicht schuldbefreiend wirken.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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